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1. Lage des Gebiets 
 
Das Gebiet grenzt an den südwestlichen Ortsrand des Kronberger Stadtteils Oberhöchstadt.  
 
 
2. Planungsstatus 
 
Das Gebiet ist im Flächennutzungsplan des Planungsverbands bis auf eine kleine Grünflä-
che vollständig als Wohnbaufläche ausgewiesen. Die Grünfläche bezieht sich in etwa auf 
das Gebiet des Flurstücks 125/54. 
 
Im Landschaftsplan des Planungsverbands ist das Gebiet bis auf die Grünfläche grau als 
Siedlungsfläche des Flächennutzungsplans hinterlegt. Linienhaft sind zwei großen Gruppen 
als Streuobst- und Grünlandbereiche dargestellt und eine kleinere Gruppe als Kleingartenflä-
chen.  
 
Der Anteil an Streuobstflächen nimmt heute, anders als im Landschaftsplan, nur noch einen 
kleinen Bruchteil der Fläche ein. 
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3. Umgebung 
 
Die das Gelände umgebenden Straßen und Nutzungen werden im Folgenden beschrieben: 
 
Die Sodener Straße im Osten und die Limburger Straße im Norden sind innerörtliche, teil-
weise schmale Straßen, die stellenweise noch den Charakter von hessischen Dorfgassen 
besitzen.  In der Nähe ihres Kreuzungspunkts im Nordosten  liegt der zentrale Platz von  
Oberhöchstadt mit ehemaligem Rathaus. In diesem zentralen Bereich, z. T. auch an den 
beiden Straßen, liegen Geschäfte für die örtliche Versorgung wie Metzger, Bäcker und klei-
ner Lebensmittelmarkt. 
 
Im Südwesten folgt jenseits des Geländes eine relativ neue Ortskernumgehungsstraße, die 
Henkerstraße, K 769. Östlich der Straße wurde zum Schutz eines zukünftigen Wohngebiets 
Henker bereits ein Lärmschutzwall angelegt. Auf der Krone dieses Lärmschutzwalls verläuft 
jetzt die Gebietsgrenze. Die Henkerstraße und der Lärmschutzwall sind aufwändig mit Bäu-
men und Sträuchern bepflanzt und werden regelmäßig gepflegt. – Westlich der Henkerstra-
ße folgen landwirtschaftlich genutztes Gelände und einzelne Gärten. 
 
An der Südecke des Gebiets geht der Lärmschutzwall in eine Lärmschutzmauer über:  
Diese schützt einzeln verstreute Häuser im Süden des Gebiets vor einer großen Straße, der 
L 3015, die hier auch Sodener Straße heißt und von Bad Soden über Kronbergs Süden nach 
Oberursel führt. Jenseits der Straße befindet sich eine Tankstelle. 
 
Ein kleiner Abschnitt der großen Sodener Straße, die hier mit hoch werdenden Straßenbäu-
men bepflanzt ist, gibt den Blick auf die Wiesen im Südosten des Gebiets frei. Gegenüber 
befindet sich ein Zweckbau, vermutlich ein Fernmeldegebäude. 
 
Im Süden, jenseits von Tankstelle und Fernmeldebau, beginnen die Talauen des Stuhlberg-
bachs, in denen, wie im Geltungsbereich, stellenweise Feuchtbestände dokumentiert wur-
den. 
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4. Situation im Geltungsbereich 
 
An den alten Dorfstraßen lagen ursprünglich Bauerngehöfte in der Abfolge von Wohnhaus, 
Stall und Scheune, dahinter folgte Gemüseland zur Selbstversorgung und stallnahes Weide-
land.  
 
Die Situation im Gebiet befindet sich jedoch in ständigem Wandel: Ställe und Scheunen wer-
den zunehmend in Wohnhäuser oder Gewerbebauten umgewandelt oder als solche neu 
gebaut. Die nach dem Krieg noch unbebauten Grundstücke an den Ortsstraßen sind bis heu-
te fast vollständig bebaut. 
 
Im Südwesten des Geltungsbereichs befindet sich vier Wohnhäuser mit großen Gärten, z. T. 
auch mit größeren Abständen. 
 
Im unbebauten Gebiet nehmen die eigentliche Landwirtschaft und die gärtnerische Selbst-
versorgung mehr und mehr ab. Das Gelände ist auch hier von Wandel geprägt: Die Gemü-
segärten werden allmählich zu Freizeitgärten, das Grünland wird mit nur wenigen Großvieh-
einheiten (Rinder oder Pferde) extensiv als Weide genutzt.  
 
In Erwartung einer Bebauung wurden viele Grundstücke jahrelang nicht bewirtschaftet, so 
dass ehemaligen Obstwiesen teilweise meterhoch mit Brombeeren zugewachsen waren (So-
zialbrache). In den letzten Jahren hat man im Gebiet Brombeerflächen gemulcht und Obst-
baumreste dazwischen gleich mit beseitigt. Bei der Bestandsaufnahme am 22.04.2004, die 
die Grundlage der Plandarstellung „Brombeermulchflächen“ bildet, waren diese Flächen frei 
von Bodenvegetation und nur bedeckt von trockenem Schnittgut aus Brombeerranken. Die 
gleichen Flächen stellten sich am 11.08.2004 als 0,5 bis 1 m hoch mit Brombeeren bewach-
sen dar, in der Nordhälfte nur von wenigen, teilweise bis 2 m hohen Stauden durchsetzt. Im 
Bereich Unterm Henker 2. Gewann herrschten zwischen Brombeeren großflächig Hochstau-
den wie dominant Blutweiderich und Weidenröschen vor.  
 
Die Neukultivierung von mit Gehölzen oder auch Hochstauden verbrachten Flächen ist of-
fensichtlich weit mühsamer als eine kontinuierliche Pflege. 
 
Mehrere Meter hoch verbuschte Stellen gibt es im Gebiet in der ersten Jahreshälfte 2004 nur 
an wenigen Stellen. 
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Im Norden des Geländes befinden sich zwei Streuobstwiesen, Flurstück 27 mit Halbstäm-
men von einigem Alter und Flurstück 149/39 mit meist vor wenigen Jahren neu gepflanzten 
Hochstämmen und nur wenigen alten Obstbäumen. 
 
Im Gebiet sind auch Relikte alter durchgewachsener Hainbuchen- und Weißdornhecken ver-
treten, die in den letzten Jahren ebenfalls stark zurückgeschnitten wurden. In diesen Berei-
chen ließ sich im Frühjahr 2004 aber noch deutlich schattenverträgliche Bodenvegetation 
feststellen wie Buschwindröschen, Scharbockskraut oder Aronstab. 
 
Einige der verbliebenen Einzelbäume sind Pionierholzarten mit geringer Lebenserwartung, 
andere sind düstere, z. T. wenig vitale Nadelhölzer, wieder andere besitzen aufgrund jahre-
langem, dichtem Stand ungleichmäßige Kronen. Nach dieser Auswahl werden nur wenige, 
vor allem Eichen und Walnussbäume mit schönen Kronen im Gebiet als „vorrangig zu erhal-
ten“ beschrieben. Einige andere sind nur „ggf. zu erhalten“, d. h. bei einer Lage in Freiflä-
chen oder Gärten des Baukonzepts. 
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5. Erschließung im Gelände und Anbindungsmöglichkeiten 
 
Das Gelände wird im Westen erschlossen durch eine große Zufahrt von der Henkerstraße. 
Hier befindet sich parallel eine Unterführung für Fußgänger, Radfahrer und nicht zu hohe 
Fahrzeuge von Anliegern zu den landwirtschaftlichen Flächen und Gärten im Westen.  
 
Die große Zufahrt endet bald in einem quer verlaufenden Schotterweg, der die vier einzelnen 
Häuser, die zur Sodener Straße gerechnet werden, erschließt. Am Nordrand des nördlichs-
ten Einzelgebäudes führt von dem Schotterweg rechtwinklig nach Osten ein „zentraler Weg“ 
in das Gelände hinein, an den die übrigen Anbindungen angeschlossen sind. 
 
In der Nordwestecke des Geländes, südlich der Limburger Straße Nr. 45 gibt es die Möglich-
keit einer Fußgängeranbindung. Über die Rasenfläche des Grundstücks Limburger Straße 
Nr. 43 wurde in der vorausgegangenen Bebauungsplanung eine Straße geplant. Zwischen 
Limburger Straße Nr. 39 und 41 führt ein Feldweg bis auf den „zentralen Weg“. Östlich der 
Häuser Nr. 31 bis 31c auf Flurstück 38/1 gibt es Platz für eine Straßenerschießung. Auch 
von hier gibt es eine Anbindung an den „zentralen Weg“. 
 
Der Weg zwischen Sodener Straße 4 und 10 wurde in der vorausgegangenen Bebauungs-
planung für eine Wegeerschließung genutzt. Zur Zeit endet er auf Privatgelände. Und ge-
genüber der Straße „Am Kirchberg“ zwischen Sodener Straße Nr. 24 und 26 führt ein Weg 
ins Gelände. Dieser ist über eine Abbiegung nach Norden ebenfalls an den „zentralen Weg“ 
angebunden. 
 
Die Weidenutzung und teilweise auch die anstehende Nässe verhindern im Bestand eine 
Anbindung von Südosten. 
 
Von den landschaftlich geprägten Grundstücken im Gebiet können nur wenige nicht betreten 
werden: Hierzu gehört das Flurstück 125/54, das neben einem Zaun zusätzlich mit Sicht-
schutzmatten abgegrenzt wird. Wachsendes Schilf konnte dort 2004 bei mehreren Begehun-
gen, anders als in der Bestandsbeschreibung zum vorausgegangenen Bebauungsplan, nicht 
mehr gesehen werden. Auch die beiden großen Trauerweiden sind mittlerweile abgestorben: 
Von der südlichen verblieb bis Frühjahr 2004 nur ein Stammrest. Die zweite, bisher noch 
vitale, ist am 11.08.2004 abgestorben ohne jedes Grün. 
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6. Biologische Besonderheiten 
 
Spezialistinnen für Botanik und ein Spezialist für Zoologie haben das Gelände im Frühjahr 
und Sommer 2004 auf schutzwürdige Arten und Biotoptypen hin detailliert untersucht.  
 
Nachkartierungen haben wiederholt zu Verschiebungen der Abgrenzungen der schutzwürdi-
gen Bereiche um wenige Meter geführt. Daher wird hier festgestellt, dass die Kartendarstel-
lung die Bereiche nach § 15d HENatG jeweils nur näherungsweise wiedergibt. 
 
Verbliebene Flächen recht intensiv genutzter Obstbestände im Nordosten sind als schutz-
würdige Biotope nach § 15d HENatG, „Streuobstbestände“, anzusehen. Diese Bestände 
sind für den Naturraum oder für Kronberg nichts Außergewöhnliches. 
 
Anders verhält es sich mit den offenen Flächen im Süden „Unterm Henker 2. Gewann“, für 
die die Botanikerinnen beeindruckende Artenlisten vorgelegt haben, wenn auch die Arten mit 
sehr unterschiedlicher Flächendeckung oder Dominanz auftreten. Auch auf den hier als 
schutzwürdig dargestellten Flächen kommen neben besonderen Arten auch gewöhnlichere 
vor. 
 
Der Westteil im Süden war über den ganzen Untersuchungszeitraum von April bis August 
mindestens stellenweise sumpfig. Die Entwicklung von teilweise offenem Boden mit stehen-
dem Wasser in den Spuren der Bearbeitungsgeräte im April bis zu dichtem ca. 1 m hohen 
Brombeer- und Hochstaudenbewuchs im August ist beeindruckend. Es handelt sich um 
schutzwürdige Biotope nach § 15d HENatG, die als „Sümpfe und Röhrichte“ bezeichnet 
werden. Die kleine Fläche Nr. 8 hat nicht die Qualität wie die der Flächen 1 bis 4.  
 
Das beweidete Grünland des mittleren Teils im Süden ist teilweise durchfeuchtet. Gleichzei-
tig ist dieser Teil gekennzeichnet durch nicht zu großes Nährstoffangebot, so dass hier eini-
ge spezialisierte Arten vertreten sind, die bei größerem Nährstoffangebot von wüchsigen 
Arten verdrängt würden. Es handelt sich um schutzwürdige Biotope nach § 15d HENatG, die 
als „seggen- und binsenreiche Nasswiesen“ bezeichnet werden. Anders als Flächen 6 
und 7 liegt Fläche Nr. 10 am Westrand des Geländes in der Nähe des Lärmschutzwalls.  
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Die Flächen 6, 7 und 10 und ihre Umgebung sind auch interessant für den hier gefundenen 
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Diese Art ist nach der FFH-Richtlinie ge-
schützt. (Der Lebenszyklus der Ameisenbläulinge ist sehr spezialisiert. Die Schmetterlinge 
legen ihre Eier auf Wiesenknopf-Pflanzen ab. Die Larven, die ähnlich Ameisenlarven ausse-
hen, werden schließlich in den Bauten bestimmter Ameisenarten aufgezogen.) Die für die 
Bläulinge interessanten Wiesenknopf-Flächen reichen im Westen ausdrücklich weiter nach 
Nordwesten als die eigentliche, nach § 15d ausgewiesene Fläche. 
 
Der Teil von Fläche 7, der auf den Flurstücken 170 und 171/2 liegt, war am 11.08.2004 un-
beweidet. Hier war das für diese Pflanzengesellschaft namengebende Wassergreiskraut 
aspektbildend. Auf den übrigen Nasswiesen nach § 15d waren die meisten Pflanzen dieser 
Art abgeweidet. 
 
Weiter im Südosten wurde auf einer nicht zu nährstoffreichen, frischen und beweideten Flä-
che eine Glatthaferwiese kartiert, die nach den Kriterien der FFH-Richtlinie als durchschnitt-
lich einzustufen ist. Diese Fläche ist nach aktueller Verwaltungs- und Rechtspraxis nicht als 
FFH-Gebiet oder schutzwürdiger Biotop nach § 15d HENatG auszuweisen. 
 
Der für den Süden dargelegte Gradient von nass bis frisch, dazu mindestens stellenweise 
ohne großen Nährstoffreichtum, liefert mit der gegebenen extensiven Nutzung gute Bedin-
gungen für die Erhaltung und Ansiedlung typischer Arten. Dieser Bereich kann daher als 
gutes Gebiet für den Naturschutz im Vordertaunus bzw. Taunusvorland bezeichnet werden.  
 
Schon im Rahmen der Ausgleichsvorsorge der Stadt Kronberg im Jahr 2001 wurden, für den 
Bereich südlich der Tankstelle in der Stuhlbergbach- und Westerbachaue, vermutlich ver-
gleichbare Biotope festgestellt, die im Rahmen jener Untersuchung aber nur mit wenigen 
typischen Arten wie Wiesentrespe, Wassergreiskraut oder Hirsensegge charakterisiert wur-
den. 
 
Am 11.08.2004 sichtete der Landschaftsarchitekt auf dem Weg westlich von Flurstück 
125/54 eine vermutlich an einer Trittverletzung verendete Blindschleiche. Diese verbreiteten 
Reptilienart findet im Geltungsbereich die von ihr benötigen, oft feuchten Biotope.  
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7. Zusammenfassung der natürlichen Grundlagen  
 im Hinblick auf eine Bebaubarkeit: 
 
 
Bei einer Bebauung muss erstens, angesichts der flächig im Gelände verteilten Brun-
nen und einiger Nassstellen, großflächig mit Grundwasser im Gründungsbereich von 
Gebäuden gerechnet werden. 
 
 
Die Biologen begründen zweitens, warum der Grünland- und Brachbereich mit § 15d 
Biotopen und Glatthaferbereich im Süden und der Wiesenbereich im Westen unbebaut 
bleiben sollen. Der Landschaftsarchitekt hat den besonders wertvollen Bereich durch 
Schraffur markiert. 
 
 
Eine Kompensationsplanung wird sich drittens, abhängig vom Grad des Eingriffes in 
besonders wertvolle Bereiche, problematisch gestalten. Eingriffe in die Biotope nach § 
15d HENatG und in die Bereiche des Ameisenbläulings sind in jedem Fall zu kompen-
sieren. 
 
 
Als kleiner, vor allem das Ortsbild prägender Beitrag zur Berücksichtigung des Land-
schaftsbestands sollten viertens mindestens einige große Bäume auch innerhalb ei-
nes Baugebiets erhalten werden. 
 
 
Nachwort 
 
Die Machbarkeit von Baukonzepten ist, wie oben dargelegt, auch abhängig von den 
Kompensationsmöglichkeiten. Es ist sinnvoll, diese im Vorfeld der Baukonzepte, auf 
der Basis der Ausgleichsvorsorge der Stadt Kronberg, vor allem in den Auen von 
Stuhlbergbach und Westerbach zu ermitteln und darzulegen. 
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